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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.02.1993

Norm

StGB §70

Rechtssatz

Zur Annahme gewerbsmäßigen Handeln ist nicht erforderlich, daß der Täter gleich einem Berufsverbrecher seinen

Unterhalt überwiegend durch Straftaten finanziert (so schon EvBl 1983/135).
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